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9. wer unbefugt über Gärten oder Weinberge oder 
vor beendeter Ernte über Wiesen oder bestellte Äcker 
oder über solche Äcker, Wiesen, Weiden oder Scho
nungen, welche mit einer Einfriedung versehen sind 
oder deren Betreten durch Warnungszeichen untersagt 
ist, oder auf einem durch Warnungszeichen geschlos
senen Privatweg geht, fährt, reitet oder Vieh treibt;

10. wer zur Jagd ausgerüstet unbefugt ein fremdes 
Jagdgebiet außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch 
bestimmten Wege betritt;

10a. wer sich mit gebrauchsfertigem Fischereigerät 
unbefugt auf fremden Fischgewässern oder außerhalb 
der zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Wege an 
fremden Fischgewässern aufhält.

§369

Mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Deutsche Mark 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen werden 
bestraft

1. Personen, welche ohne obrigkeitliche Anweisung 
oder ohne Genehmigung des Inhabers einer Wohnung 
Schlüssel zu Zimmern oder Behältnissen in der letz
teren anfertigen oder Schlösser an denselben öffnen, 
ohne Genehmigung des Hausbesitzers oder seines 
Stellvertreters einen Hausschlüssel anfertigen oder 
ohne Erlaubnis der Polizeibehörde Nachschlüssel oder 
Dietriche verabfolgen;

2. (weggefallen)

3. Gewerbetreibende, welche in Feuer arbeiten, 
wenn sie die Vorschriften nicht befolgen, welche von 
der Polizeibehörde wegen Anlegung und Verwahrung 
ihrer Feuerstätten sowie wegen der Art und der Zeit, 
sich des Feuers zu bedienen, erlassen sind.

§ 370
(1) Mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Deutsche 

Mark oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
wird bestraft,

1. wer unbefugt ein fremdes Grundstück, einen 
öffentlichen oder Privatweg oder einen Grenzrain 
durch Abgraben oder Abpflügen verringert;

2. wer unbefugt von öffentlichen oder Privat
wegen Erde, Steine oder Rasen oder aus Grundstük- 
ken, welche einem anderen gehören, Erde, Lehm, 
Sand, Grand oder Mergel gräbt, Plaggen oder Bül
ten haut, Rasen, Steine, Mineralien, zu deren Ge
winnung es einer Verleihung, einer Konzession oder 
einer Erlaubnis der Behörde nicht bedarf, oder ähn
liche Gegenstände wegnimmt;


